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1.  Übersicht / Zusammenfassung 
 

 

Die im Folgenden zusammengestellte Übersicht ist komprimierte Zusammenfassung der wesentlichen 

Eckdaten der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft und das Ergebnis des Gutachtens: 

 

 

 

Auftraggeber:   Bezirksgericht Judenburg  

zu GZ: 11 E 27/23d – 6 

Bewertungsgegenstand: Einfamilienwohnhaus mit Garage, Carport und 

beheizbaren Aussenenpool 

Liegenschaftsadresse:  8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5 

Grundbuchsdaten:  KG 65004 EZ 130  BLNr. 6 ½-Anteil Daniel Delanoi 

Grundstücksnummern:  292/27 

Grundstücksflächen:  731 m² 

Flächenwidmung:  Reines Wohngebiet WR (0,2 – 0,4) 

Zufahrt zur Liegenschaft:  Gemeindestrasse  
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2. Allgemeines 

2.1 Auftrag 

Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt über Auftrag des Bezirksgerichtes Judenburg zu GZ: 11 E 27/23d-

5. Folgende Anknüpfungstatsachen werden ungeprüft übernommen. Es bestehen 

 keine außerbücherlichen Eigentumsverhältnisse 

 keine außerbücherlichen Rechte und Lasten 

 keine Kontaminierungen 

2.2 Bewertungsgegenstand 

Gemäß Auftrag des Auftraggebers wird als Bewertungsgegenstand folgende Liegenschaft festgelegt: 

 

2.3 Bewertungsstichtag 

Als Bewertungsstichtag wird vom Auftraggeber der 12.02.2024 festgesetzt. 

2.4 Befundaufnahme 

Die Befundaufnahme erfolgte auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft am 12.02.2024 zwischen 15 

und 16.00 Uhr. Es konnte im Rahmen der Befundaufnahme die gesamte Liegenschaft besichtigt werden. Ein 

digitaler Planauszug der Grundrisse der Baulichkeiten wurde von Herrn Ing. Daniel Delanoi zur Verfügung 

gestellt. 

 

Anwesend bei der Befundaufnahme waren: 

Bewertungsgegenstand 

Liegenschaftsbezeichnung Bebaute Liegenschaft 

Objektart Einfamilienwohnhaus mit Garage, Carport und beheizbaren 
Aussenpool 

Katastralgemeinde 65004 
Einlagezahl 130 
Grundstücksnummern 292/27 
Grundstücksadresse 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5 

 

Anwesende bei der Befundaufnahme 

Josef Suppan Funktion  Sachverständiger für Immobilienbewertung 
Adresse 8741 Weißkirchen Reisstraße 19 

Ing. Daniel Delanoi Funktion  Verpflichteter 
Adresse 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5 

 
Lena Martina Wiltsche, BSc 

Funktion ½-Eigentümerin der Bewertungsliegenschaft 
Adresse 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5 

Dipl.Ing. FH Prutti Ulrich Funktion Begleitung Sachverständiger 
Adresse 8755 St. Peter/Rothenthurm 
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Anlässlich der Befundaufnahme wurden vom beauftragten Sachverständigen Bildaufnahmen zu 

Dokumentationszwecken angefertigt. Die bei der Befundaufnahme anwesenden Personen wurden darüber 

belehrt und haben dieser Dokumentation ausdrücklich zugestimmt.  

2.5 Grundlagen des Gutachtens 

 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 1811 – ABGBG, i.d.g.F. 

 Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955 – GBG, i.d.g.F. 

 Energieausweis-Vorlage-Gesetzt 2012 – EAVG, i.d.g.F. 

 Liegenschaftsbewertunsgesetz 1992 – LBG, i.d.g.F. 

 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG, i.d.g.F. 

 Steiermärkisches Baugesetz 1995 – StmK. BauG, i.d.g.F. 

 ÖNORM B 1800, Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauerwerken und zugehörigen 

Außenanlagen, Ausgabe 2013-08-01 

 ÖNORM B 1800 Beiblatt 1, Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken und zugehörigen 

Außenanlagen, Anwendungsbeispiele, Ausgabe 2014-01-01 

 ÖNORM B 1802 Liegenschaftsbewertung Grundlagen, Ausgabe 1997-12-01 

 ÖNORM B 1802-1 Liegenschaftsbewertung Teil 1 i.d.g.F. 

 ÖNORM EN 15221-6 Facility Management, Teil 6: Flächenbemessung im Facility Management, Ausgabe 

2011-12-01 

 Bienert / Funk (HRsg.), Immobilienbewertung Österreich, Wien, ÖVI Immobilienakademie, 3. Auflage, 2014 

 Kranewitter Heimo, Liegenschaftsbewertung, Wien, Manz Verlag, 7. Auflage, 2017 

 Steppan / Orlainsky, Vorschläge für Richtwerte von Baukosten, Bewertungstabellen samt Erläuterungen, 

Wien, SV Büro Orlainsky, Steppan, Fassung 2019 

 Seminarskripten der Liegenschaftsbewertungsakademie, Graz 

 Fachzeitschrift „Sachverständige“ – Offizielles Organ des Hauptverbandes der allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Wien, Linde Verlag Ges.m.b.H. 

2.6 Unterlagen des Gutachtens 

Das vorliegende Gutachten bezieht sich auf folgende Unterlagen: 

 Auftrag zur Bewertung 

 Grundbuchsauszug 

 Erhebungen bei der Baubehörde und Raumordnungsbehörde 

 GIS-Abfragen Kataster, Orthophoto,  Flächenwidmungsplan 

 GIS-Abfrage Makro- und Mikrolage Übersicht 

 Abfrage auf HORA Gefahrenzonenplan 

 Abfrage Lärmimmission auf lärminfo.at 

 Abfrage Verdachtsflächenkataster auf umweltbundesamt.at 

 Besichtigung an Ort und Stelle 

 Fotodokumentation 

 Baupreisindex 

 ÖNORM 1802 Liegenschaftsbewertung 

 Erhebungen ImmonetZT Datenforum 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001941
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007799
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003036
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000069
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000070
http://www.manz.at/list.html?isbn=978-3-902266-25-5
https://www.manz.at/list.html?isbn=978-3-214-03696-6
http://www.lba-cvc.at/main.php
https://www.lindeverlag.at/zeitschrift/sachverstaendige-11
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3. Vorbemerkungen 

3.1 Vertraulichkeitserklärung 

Der Sachverständige erklärt als Ersteller des nachfolgenden Gutachtens ausdrücklich, dass er diese 

Liegenschaftsbewertung als unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt hat. Der 

Sachverständige erklärt, sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die vom Auftraggeber oder von 

Dritten im Zusammenhang mit der Gutachtenerstellung übermittelt worden sind, sowie auch den Inhalt des 

Gutachtens selbst, insbesondere die ermittelten Werte, Ergebnisse und Schlussfolgerungen, im Rahmen der 

gesetzlichen Gegebenheiten vertraulich zu behandeln.  

 

Es wird im vorliegenden Gutachten davon ausgegangen, dass sich zwischen dem Zeitpunkt der 

Auftragserteilung bzw. Befundaufnahme und dem Erstellungsdatum des Gutachtens keine Änderungen 

ergeben haben oder rechtswirksam geworden sind. Sollte dies dennoch der Fall sein, so wird explizit darauf 

hingewiesen, dass sich diese Änderungen, sofern sie nicht im Gutachten bereits berücksichtigt worden sind, 

auf den ermittelten Verkehrswert auswirken können. In diesem Fall behält sich der Sachverständige eine 

kostenpflichtige Ergänzung bzw. Änderung des Gutachtens vor.  

3.2 Aufmaß und Flächenprüfung 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein Aufmaß der Liegenschaft oder des Objektstandes seitens 

des Sachverständigen durchgeführt wurde. Sollte es dennoch im Rahmen der Befundaufnahme erforderlich 

gewesen sein, einzelne Maße durch den Sachverständigen festzustellen, wird darauf im Befund explizit 

hingewiesen. Diese Werte unterliegen der üblichen Messtoleranz von nicht geeichten Messinstrumenten. Eine 

diesbezügliche Haftung des Sachverständigen hinsichtlich allfällige Messdifferenzen wird ausgeschlossen. 

 

Die Ermittlung des im Gutachten ausgewiesenen Wertes wurde grundsätzlich auf Basis der Flächenangaben 

im Grundbuch oder in den zur Verfügung stehenden Plänen berechnet. Sollte es nachträglich zu einer für das 

Bewertungsergebnis relevanten Korrektur der ausgewiesenen Maß- oder Flächenangaben kommen, so behält 

sich der Sachverständige eine kostenpflichtige Ergänzung bzw. Änderung des Gutachtens vor.  

Im Zuge einer Prüfung der in den Bauplänen ausgewiesenen Flächensumme mit dem Ergebnis der Addition 

der Einzelflächen wird auf eine Differenz hingewiesen. Als Grundlage für die Ermittlung des Herstellungswertes 

wird die Berechnung gem. ÖNORM EN 15221-6 Facility Management herangezogen.  

3.3 Prüfung von Baustoffen, Bauteilen oder Funktionstüchtigkeit von Anlagen 

Bei der Befundaufnahme wurden keine Baustoff- oder Bauteilprüfungen vorgenommen und auch keine 

Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der haustechnischen oder sonstigen Anlagen durchgeführt. 

3.4 Ausrichtung der Kartenauszüge und Maßstab der Darstellungen 

Sämtliche im Gutachten enthaltenen Kartenauszüge sind grundsätzlich in Richtung Norden ausgerichtet, 

sodass Norden zur Kopfzeile der jeweiligen Seite zeigt. Sollte aus Gründen der besseren Darstellung eine 

andere Ausrichtung gewählt werden, wird auf dem jeweiligen Kartenauszug mittels eines nördlichen 
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Richtungspfeiles darauf hingewiesen. Die im Gutachten enthaltenen Karten- oder Planauszüge sind aus 

Gründen der besseren Darstellbarkeit nicht maßstabsgetreu.  

3.5 Kontaminierungsprüfung 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung der Liegenschaft hinsichtlich Kontaminierung und 

Bodengüte nur augenscheinlich auf Grund der durchgeführten Befundaufnahme bzw. auf Grund der 

persönlichen Erklärung des Auftraggebers erfolgte und auftragsgemäß keine Untersuchung des Erdreichs 

durchgeführt wurde. Zur Beurteilung dieser Umstände ist ein eigens dafür befugter Sachverständiger zu 

beauftragen, was nicht Gegenstand und Zweck dieses Gutachtens war. Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt 

unter der Annahme, dass keine Materialien oder Stoffe vorhanden sind, die auf einer Deponie entsorgt werden 

müssen oder deren Verunreinigung die Grenzwerte einer Baurestmassendeponie gemäß Anhang 1 der 

Deponieverordnung BGBl. II Nr. 39 /2008 geändert mit BGBl. II Nr. 185/2009 in der zum Bewertungsstichtag 

geltenden Fassung überschreitet.  

3.6 Weitergabe des Gutachtens 

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt und ist ausschließlich nur für den Auftraggeber gem. 

gedacht. Eine Weitergabe an Dritte sowie eine Veröffentlichung, Zitierung oder Vervielfältigung des Gutachtens 

zum Teil oder zur Gänze darf nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch den Sachverständigen 

erfolgen.  

 

Anlässlich der Auftragserteilung hat der Auftraggeber ausdrücklich klargestellt, dass die Wertermittlung nur 

wegen des oben angeführten Gutachtenszwecks beauftragt worden ist und nur für den oben angeführten 

Personenkreis bestimmt ist. Allfällige Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind somit 

ausgeschlossen. 

3.7 Genauigkeitsanforderung des Gutachtens 

Gem. ÖNORM B 1802 Punkt 3.3 wird darauf hingewiesen, dass angesichts der Unsicherheit einzelner in die 

Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit auch auf Erfahrungswerte 

zurückzugreifen, das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein 

kann. Der im Gutachten angeführte Wert wurde allerdings nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt. Es 

wird der Auftraggeber darauf hingewiesen, dass der ermittelte Wert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein 

entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere 

kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 

3.8 Baurechtlicher Konsens 

Der baurechtliche Konsens wurde bei der Befundaufnahme augenscheinlich überprüft. Darüber hinaus wird im 

Gutachten davon ausgegangen, dass sämtliche Bauvorhaben Konsens gemäß errichtet wurden, entsprechend 

benützungsbewilligt sind und auch rechtmäßig genutzt werden sowie keine Abweichungen der tatsächlichen 

Bauführung von den genehmigten Bauplänen vorliegen bzw. sämtliche behördlichen Auflagen erfüllt worden 

sind. 
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Sollten allfällige behördliche Bau- oder Benützungsbewilligungen für die baulichen Anlagen, oder Teile davon, 

nicht vorliegen, so wird zumindest im Gutachten freibleibend davon ausgegangen, dass die Bauführungen 

bewilligungsfähig waren bzw. sein werden. Sollte sich nach Gutachtenerstellung herausstellen, dass kein 

baurechtlicher Konsens erzielt werden kann, hat dieser Umstand einen entsprechenden Einfluss auf den Wert 

der Liegenschaft (z.B. Abbruch- oder Freilegungskosten und das vorliegende Gutachten verliert seine 

Gültigkeit. Der Sachverständige behält sich in diesem Fall eine kostenpflichtige Ergänzung bzw. Änderung des 

Gutachtens vor.  

3.9 Wertstellung der Beträge 

Der Verkehrswert des gebundenen Bodenwertes versteht sich ohne Berücksichtigung einer Umsatzsteuer. 

Umsätze mit Grundstücken sind gem. § 6 lit. A UStG von der Umsatzsteuer befreit.  

 

Für den gesamten Bewertungsgegenstand kommen primär Käuferinteressenten in Frage, die im Sinne des 

Umsatzsteuergesetzes nicht als Unternehmer gelten und somit eine allenfalls in Rechnung gestellte 

Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer geltend machen können. Aus diesem Grund handelt es sich bei den 

angegebenen Werten um Bruttobeträge in Euro, somit inklusive nicht abziehbarere Umsatzsteuerbeträge 

(Vorsteuern) des Verkäufers. 
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4. Befund 
 

Gem. LBG § 9 Abs. 1 lit. 2 hat das Bewertungsgutachten den Befund mit einer Beschreibung der Sache nach 

ihren Wertbestimmungsmerkmalen und ihren sonstigen, für die Bewertung bedeutsamen Eigenschaften 

tatsächlicher oder rechtlicher Art zu enthalten. 

4.1 Grundbuchsrechtliche Situation des Bewertungsgegenstandes 

4.1.1 Katasterplanauszug 
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4.1.2 Grundbuchsauszug der Liegenschaft 
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4.1.3 Grundbuch Gutbestandsblatt – Ersichtlichmachungen (A2-Blatt) 

Im Gutbestandsblatt (A2-Blatt) ist die Sicherheitszone Flughafen Zeltweg, gelbe Zone eingetragen.  

4.1.4 Ausserbücherliche Rechte 

Nach Informationen der Eigentümer bestehen zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtages  

keine ausserbücherlichen Rechte. Auftragsgemäß wurden diesbezüglich keine weiteren Recherchen 

durchgeführt. 

4.1.5 Grundbuch Lastenblatt – Dingliche Lasten (C-Blatt) 

Im Lastenblatt ist die Dienstbarkeit des Bergschadensverzichtes unter C LNr. 1 eingetragen. Diese Eintragung 

ist in der großräumigen Umgebung in allen Grundbüchern eingetragen und beeinflusst den Markt nicht. 

4.1.6 Ausserbücherliche Lasten 

Zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtages waren keine ausserbücherlichen Lasten bekannt. Auftragsgemäß 

wurden diesbezüglich keine weiteren Recherchen durchgeführt. 

4.2 Lage  

4.2.1 Lage Makrolage 

Als Makrolage wird das großräumige Verflechtungsgebiet bezeichnet, in dem sich die Liegenschaft befindet. 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft liegt im Aichfeld Murtal. 
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4.2.2 Lage – Mikrolage 

Als Mikrolage wird die unmittelbare Umgebung der Liegenschaft (nahes Umfeld, Stadtteil, Teilraum mit 

ähnlichen Merkmalen) bezeichnet.  

Die Liegenschaft liegt in der Steiermark im Bezirk Murtal, im Norden des Großraumes Aichfeld-Murboden, in 

Fohnsdorf im Ortsteil Dietersdorf. Es gibt mehere Zufahrten vom Zentralraum des Aichfeldes nach Fohnsdorf. 

Die Zufahrt zur Bewertungsliegenschaft erfolgt über die Mozartgasse, eine Gemeindstraße.  

Die Erreichbarkeit der Infrastruktur der gemeindeeigenen Einrichtungen, sowie der Bezirkshauptstadt 

Judenburg, sowie des Einkaufszentrums Arena am Waldfeld, ist in wenigen Fahrminuten möglich. Die 

Infrastruktureinrichten von Fohnsdorf sind auch fußläufig erreichbar. 

 

 
 

4.3 Standort – Tabellarische Beschreibung 

Standort 

Standort - Kriterium Standort - Merkmal Beschreibung 
Liegenschaftsdaten Liegenschaftsadresse Mozartgasse 5  

Postleitzahl und Ort 8753 Fohnsdorf 
Politische Gemeinde Fohnsdorf 
Politischer Bezirk Murtal 

Grundbuchsdaten Grundbuchsauszug  15.01.2024 
Grundbuchsgericht Bezirksgericht Judenburg 
Katastralgemeinde 65004 
Einlagezahl 130 
Grundstücksnummer 292/27 
Gesamtfläche lt. Grundbuch 731m² 
Katasterart Grenzkataster 

Flächenwidmung Ausweisung Flächenwidmungsplan Reines Wohngebiet  
WR  0,2 - 0,4 
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Zufahrt Zufahrt Öffentlich  
Verkehrsinfrastruktur Bushaltestelle Regionalbus Regionalbuslinie vorhanden 

Autobahnanschlussstelle Judenburg-Ost u. Zeltweg-West 
Allgemein Infrastruktur Arzt für Allgemeinmedizin Fohnsdorf 

Apotheke Judenburg 
Krankenhaus LKH Judenburg u. Knittelfeld  
Nahversorger Judenburg 
Kindergarten Fohnsdorf 
Volksschule Fohnsdorf 
Neue Mittelschule Fohnsdorf  
Höhere berufsbildendeLehranstalten Fohnsdorf, Zeltweg, Judenburg 
Gymnasien Judenburg, Knittelfeld, Seckau 
Fachhochschule Graz, Leoben, Kapfenberg 
Universität Graz u. Leoben 

Parkplatzsituation Parkplatzsituation am Grundstück ausreichend 
vorhanden 

Anzahl der verfügbaren Parkplätze 4 PKW-Stellplätze 
Lagekategorie Wohngebiet dörfliche Struktur 
Lagemerkmale Aussichtslage Mittel (SZF im Westen) 

Solitärlage nein 

Ruhelage 
Örtliche Beeinträchtigung durch 
Anlieferung Schulungszentrum 
Fohnsdorf  

Sonnenlage gut bis sehr gut 
Entfernung zum Zentrum Judenburg ca. 1 km 
Erreichbarkeit über öffentliches Straßennetz 

Liegenschaftsbeschreibung Grundstücksformen rechteckig 
Topographie ganz leicht nach Osten geneigt 
Oberfläche der Liegenschaft Rasen, Gartenanlage 
Verkehrsflächen am Grundstück befestigt 

Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Öffentlich Gemeinde 
Kanalentsorgung Öffentlich Gemeinde 
Stromversorgung Örtliches EVU 
Müllentsorgung öffentlich Gemeinde 
Oberflächenentwässerung Versickerung auf Eigengrund 

Standortrisiken Naturgefahrenrisiko nicht ausgewiesen  
Hochwasserrisiko Laut GIS bzw. HORA u. WLV 
Oberflächenwasserrisiko nicht ausgewiesen 
Kontaminierungsrisiko nicht ausgewiesen  
Lärmimmissionen keine ausgewiesen 
Sonstige Immissionen nicht ausgewiesen 



Verkehrswertgutachten 
Exekutionssache: Ing. Daniel Delanoi                Bezirksgericht Judenburg GZ: 11 E 27/23d – 5    

 

Liegenschaft: Wohnhaus 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5             Seite 15 von 39 

 

4.3.1 Orthofoto der Liegenschaft 

 
 

4.3.2 Zufahrt zur Liegenschaft u. öffentlicher Vekehr 

Die Zufahrt zur Liegenschaft erfolgt ausgehend von Landesstraße Fohnsdorfer Haupstraße in die 

Gemeindestraße Mozartgasse zum bewertungsgegenständlichen Grundstück. Die Erschließung über den 

öffentlchen Verkehr ist über den Verkehrsverbund Aichfeldbus als gut zu bezeichnen. 

 

4.3.3 Bodenstruktur und Tragfähigkeit des Bodens 

Im geografischen Informationssystem des Landes Steiermark wird für die befundgegenständliche Liegenschaft 

keine Naturgefahr auf Grund von Rutschungen ausgewiesen. Die Bodenstruktur der Liegenschaft wurde für 

die Bewertung auftragsgemäß nicht untersucht. Es wird aufgrund bestehenden Baukonsenses davon 

ausgegangen, dass ein tragfähiger Untergrund vorhanden ist. Setzungsrisse am Gebäude oder 

Geländerutschungen konnten im Rahmen der Befundung nicht festgestellt werden. Auf die Dienstbarkeit des 

Bergschadensverzichtes zugunsten der Österreichisch-Alpine-Montangesellschaft wird verwiesen. 

4.3.4 Hochwasserrisikozonierung (HORA) 

In der digitalen Hochwasserrisikozonierung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft wird für die befundgegenständliche Liegenschaft eine Gefährdung durch Wildwasser 

ausgewiesen. Bei der Bebauung sind allfällige Sicherheitsauflagen der der Bau- und Wasserrechtsbehörde 

sowie der Wildbach- und Lawinenverbauung zu berücksichtigen. Laut Auskunft der Gemeinde liegt das 

Grundstück in der „Gelben Zone“ gem. Gefahrenzonenplan aus 2016. 
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4.3.5 Gefahrenzonenplan 

Der Gefahrenzonenplan ist ein Plan, in dem die wildbach- und lawinengefährdeten Bereiche und deren 

Gefährdungsgrad sowie jene Bereiche, für die eine besondere Bewirtschaftung oder deren Freihaltung für 

Schutzmaßnahmen erforderlich ist, dargestellt werden. Laut Auskunft der Gemeinde liegt das Grundstück in 

der „Gelben Zone“ gem. Gefahrenzonenplan aus 2016. Im geografischen Informationssystem des Landes 

Steiermark  (GIS) wird für die befundgegenständliche Liegenschaft eine Gefahrenzone ausgewiesen. Der 

HORA-Pass weist folgende Daten aus. 
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4.3.6 Kontaminierungsrisiko 

Es wurde vom Sachverständigen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten nachfolgende Recherche über 

das Kontaminierungsrisiko durchgeführt: 

 

 Befragung des Liegenschaftseigentümers 

 Prüfung der aktuellen Nutzung 

 Befragung über die Vornutzung der Liegenschaft bei der Befundaufnahme 

 augenscheinliche Prüfung der Liegenschaft bei der Befundaufnahme 
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 Erhebung im Verdachtsflächenkataster und Altlastenatlas des Umweltbundesamtes 

 Erhebungen in der digitalen Katastermappe bezüglich Abbruchgebäude 

 

Die durchgeführte Recherche und die Online-Abfrage in der Verdachtsflächendatenbank sowie im 

Altlastenatlas bzw. Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamtes unter www.umweltbundesamt.at zeigt 

für das befundgegenständliche Grundstück keinen Hinweis auf eine Kontaminierung. Allerdings ist diese 

Auskunft freibleibend und bedeutet keineswegs, dass nicht trotzdem eine Kontaminierung auf dieser 

Liegenschaft vorliegen könnte. Eine genauere Überprüfung einer allfälligen Kontaminierung kann nur von 

einem entsprechenden Sachverständigen durchgeführt werden. Eine diesbezügliche Untersuchung des 

Bodens ist nicht Gegenstand des Gutachtens. Es wird daher im Gutachten von einer nicht kontaminierten 

Liegenschaft ausgegangen. 

 

 
 

4.3.7 Lärmimmissionen 

Laut Webseite des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus liegt das bewertungsgegenständliche 

Grundstück in den Lärmkarten für Straßen- bzw. Schienenverkehr (Berichtsjahr 2022) nicht innerhalb der 

ausgewiesenen Lärmzonen. Die Lärmkarte für Schienenverkehr und Straßenverkehr (www.Lärminfo.at) weist 

im 24h-Durschnitt 4M  für das bebaute Grundstück 292/27 KG 65004 Dietersddorf keine Beeinträchtigung durch 

Lärm laut nachstehender Karte aus. Im Westen des Grundstückes befindet sich die Anlieferung für das 

Schulungszentrum Fohnsdorf, daraus resultiert eine örtliche Lärmbeinträchtigung. 

 

https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/altlasten/vfka/
http://www.l%C3%A4rminfo.at/
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4.3.8 Sonstige Grundstücksimmissionen 

Anlässlich der Befundaufnahme wurde augenscheinlich überprüft, ob auf die Liegenschaft zusätzliche 

Emissionen wie 

 

 Lichtemissionen, 

 Erschütterungen durch vorbeifahrenden Schwerverkehr oder Industriebetriebe, 

 Staub-, Rauch- oder Geruchsemissionen, 

 Elektrosmog oder Ähnliches 

 

einwirken. 

Auf die befundgegenständliche Liegenschaft wirken keine augenscheinlich erkennbaren bewertungs-

relevanten sonstigen Immissionen von den benachbarten Grundstücken.  
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4.4 Grundstück – Raumordnungsrechtliche Situation 

4.4.1 Örtliches Entwicklungskonzept – Flächenwidmungsplan 

Gem. ÖEK 4.0 i.d.g.F. der Gemeinde Fohnsdorf ist für den Bereich ein örtlicher Siedlungsschwerpunkt und ein  

Entwicklungsgebiet „Wohnen und Wirtschaft“ festgelegt.  

Flächenwidmungspläne legen die Nutzung einzelner Grundstücke fest. Laut Auskunft der 

Raumordnungsbehörde ist das Grundstück 292/27 KG 65004 Dietersdorf als vollwertiges Bauland der 

Kategorie „Reines Wohngebiet“ mit einer Bebauungsdichte von 02 - 0,4 ausgewiesen. Der nachstehende 

Auszug datiert mit 01.02.2024 wurde aus dem geografischen Informationssystem des Landes Steiermark 

entnommen. 

 
 

 
 

4.5 Gebäude / bauliche Anlage – Objektstand der Liegenschaft 

Die Liegenschaft ist mit einem Einfamilienwohnhaus (Bestand und Zubau im Osten) mit Garage, Carport u. 

einem beheizbaren Außenpool bebaut. Eine Prüfung der behördlichen Baugenehmigungen und der 

rechtmäßigen Nutzungen des Bewertungsgegenstandes wurde vom Sachverständigen im Bauamt der 

Gemeinde Fohnsdorf  durchgeführt.  

Aus den vom Bauamt übernommenen Unterlagen ergibt sich, dass das Bauvorhaben nach den Plänen und 

Projektunterlagen der HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH mit Bescheid der Gemeinde Fohnsdorf vom 

25.06.2020 baubewilligt wurde. Die Baubewilligung ist dem Gutachten als Beilage angeschlossen.  

Die Gemeinde hat mit Bestätigung vom 30.03.2022 festgestellt, dass die mit der Fertigstellungsanzeige 

vorgelegten Unterlagen vollständig, mängelfrei und zureichend sind, sodaß das Bauvorhaben benützt werden 

darf. 

Weiters wurden der Baubehörde am 11.03.2021 zwei meldepflichtige Bauvorhaben, Errichtung einer Garage 

sowie Errichtung eines Carports mit Abstellraum, nach Plänen der Fa. Kaltenegger Bau GmbH, gemeldet.  
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Die Gemeinde Fohnsdorf hat den Eingang der Meldung mit Schreiben vom 12.03.2021 bestätigt und als 

meldepflichtiges Bauvorhaben qualifiziert. Es wird kein Widerspruch zum Flächenwidmungsplan festgestellt, 

und darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen des Stmk. Baugesetzes i.d.g.F. einzuhalten sind. 

Die bestehende Gasfeuerung wurde von der Baubehörde mit Bescheid vom 08.04.1993 bewilligt. 

Der Außenpool stellt gem. Stmk. Baugesetz ein meldepflichtiges Bauvorhaben dar. Eine Meldung an die 

Baubehörde ist  nicht erfolgt.  

Eine augenscheinliche Überprüfung des Wohnhausbestandes mit den genehmigten Einreichunterlagen ergibt 

eine  Übereinstimmung.  

Das urspüngliche Wohnhausbestand wurde 1951 durch die Siedlungsgenossenschaft für Arbeiter und 

Angstellte errichtet. Im Zuge der Baumaßnahmen im Jahr 2020 ff wurden eine bestehende Garage, sowie eine 

Holzlage und der Eingangsbereich des Wohnhaus abgebrochen.  

Der Zubau wurde im östlichen Anschluss an den Bestand errichtet, und dabei auch das bestehende Wohnhaus 

generalsaniert. Sowohl der Bestand, als auch der Zubau sind mit zeitgemäßen Baustoffen saniert bzw. 

errichtet. Inbesondere auch die Dacheindeckungen. Die Fassaden wurden mit einem zeitgemäßen 

Vollwärmeschutz ausgestattet.  

Zum Wohnhausbestand ist auszuführen, dass es aufgrund der Integration des östlichen Zubaues in das 

Bestandsobjekt notwendigerweise zu Kompromissen beim Grundriß und der möglichen Raumnutzung kam, 

dieser Umstand wird beim verlorenen Bauaufwand berücksichtigt. 

Die neugebaute Garage, sowie das Carport mit Abstellraum sind in gehobener Qualität ausgeführt.  

Der Außenpool von der Fa. BWT hat ein Ausmaß von 3 x 7 Meter und 1,5 Meter Tiefe. Die Beheizung erfolgt 

über eine Luftwärmepumpe mit einer Leistung von 7,1 kW. xxx 

Die östlich des Carports ausgeführte Terrasse ist nicht überdacht und mit Betonplatten ausgeführt, ebenso die 

Gehwege im Gartenbereich. 

An Fertigstellungsarbeiten ist die Reinigung, Putzsanierung und Beschichtung der Räume im Kellergeschoss, 

sowie die Anbringung eines Handlaufes anzuführen. 
Die Ausführung des Wohnhauses erfolgte in gehobener Ausstattungsqualität.   
Die weiteren technischen Daten sind der tabellarischen Gebäudebeschreibung bzw. den Einreichunterlagen 

zu entnehmen. 

4.5.1 Fotodokumentation Außenansicht Wohnhaus 
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4.5.2 Fotodokumentation Innenansicht Wohnhaus 
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4.5.3 Fotodokumentation Aussenanlage, Carport, Garage, Pool 

  

 

4.5.4 Fotodokumentation Einreichpläne 

Grundriss Erd- und Dachgeschoss Bestand: 
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Grundriss: Erd- und Obergeschoss Zubau: 

 

 

 

Grundriss Garage u. Carport: 

 



Verkehrswertgutachten 
Exekutionssache: Ing. Daniel Delanoi                Bezirksgericht Judenburg GZ: 11 E 27/23d – 5    

 

Liegenschaft: Wohnhaus 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5             Seite 26 von 39 

 

 

4.5.5 Tabellarische Beschreibung Einfamilienhaus 

Tabellarische Beschreibung Wohnhaus mit integrierter Garage 

 Merkmal Beschreibung 
Allgemeines Gebäudebezeichnung Einfamilienwohnhaus mit Garage, 

Carport und beheizbaren Aussenpool 

Baujahr 
Bestand 1951, Zubau und Sanierung 
Wohnhaus 2020, Garagen- u. 
Carportneubau 2021 

Nutzung Wohnen 

Geschosse  Wohnhaus Bestand KG, EG u. DG,  
Wohnhaus Zubau EG und OG 

Behördliche 
Baubewilligung 

Baubewilligung Wohnhaus Bestand 11.09.1951 

Baufreistellung Wohnhauszubau u. Sanierung 
Bestand 25.06.2020 

Meldepflichtiges Bauvorhaben Garage u. Carport 12.03.2021 

Benützungsbewilligung  Wohnhauszubau u. Sanierung 
Bestand 30.03.2022 

Flächenaufstellung 
Wohnhaus 

Netto-Raumfläche KG Bestand 53,29 
Netto-Raumfläche EG Bestand 55,59 
Netto-Raumfläche DG Bestand 57,02 
Netto-Raumfläche EG Zubau 44,57 
Netto-Raumfläche OG Zubau  45,04 
Außenpool beheizbar BWT- Pool, Maße 7 x 3 x 1,5 Meter 

Flächenaufstellung Carport 
u. Garage Netto-Raumfläche Garage 30,80 m², Carport u. 

Abstellraum 38,57  
Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Öffentlich Gemeinde 

Oberflächenwasserbeseitigung Versicherung auf Eigengrund 
Wasserversorgung Öffentlich Gemeinde 
Müllentsorgung Öffentlich Gemeinde bzw. AWV 
Stromversorgung Öffentlicher Versorger 
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Telefon/Internet Versorgung gegeben 
Photovoltaikanlage  keine vorhanden 

Installation Heizung, 
Warmwasser, Elektro 

Beheizung Gas-Zentral neue Gastherme 

Beheizte Räume 
alle, außer Kellergeschoss, Zubau 
Fußbodenheizung, Bestand 
Radiatoren 

Warmwasseraufbereitung über die Zentralheizung  
Elektroinstallation neuwertig 
Sonstiges BWT Außenpool GFK 
Poolbeheizung BWT Wärmepumpe 7,1 kW 

Technische 
Gebäudebeschreibung 

Baustoff Aussenmauerwerk Massiv Ziegel 
Baustoff Innenmauerwerk Ziegel, Trockenbau 
Dachform Satteldach, Flachdach 

Decken 
Bestand teilweise Holztramdecke, 
Neubau, Carport u. Garage massiv 
Beton 

Dachdeckungsmaterial Wohnhaus Satteldach Blechdach, Zubau 
Foliendachdeckung 

Dachdeckungsmaterial Garage u. 
Carport Foliendach 

Einfriedung 

Im osten Aluzaunelemente mit 
Einfahrtstor zur Garage, Carport 
offen, übrige Seiten einfacher 
Holzzaun 

Aussenanlagen Rasen, drei Bäume, Spielgeräte und 
Aussenpool, Terrasse 

Terrasse 30 m² Betonplatten, nicht überdacht 
Ausstattung Sanitärräumlichkeiten neuwertig 
Fußböden  Parkett, Steinzeug 
Fußböden Innenstiege Fliese 
Innentüren Vollholz DANA 

Allgemeiner Instandhaltungszustand Neuwertig (ausgenommen 
Kellergeschoss) 

Sanierungsbedarf 
Kellergeschoss, Reinigung, 
Putzsnaierung Beschichtung, 
Handlauf Stiege 

Fertigstellungsarbeiten KG Putzsanierung, Beschichtung, 
Handlauf; 

Fassade VWS mit Putzfassade 
Energieausweis keiner vorhanden 

Instandhaltungszustand Wärmedämmung Vollwärmeschutz Zubau 20 cm, 
Bestand 16 cm 

Fenster Kunststoff-Alu, 3-Scheibenverglasung 
Dach, Dachabläufe neuwertig 
Elektroinstallation neuwertig 
Sanitärinstallation neuwertig 
Heizungsinstallation neuwertig 
Innenwände und Innentüren neuwertig 
Sanitärräumlichkeiten neuwertig 
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4.5.6 Netto-Raumflächen (NRF) des Objektes 

Die Netto-Raumfläche ist die Summe aller bis zur Innenfläche jedes Raumes gemessenen Grundflächen. Sie 

ist die aus Netto-Grundfläche (NGF) abzüglich der Trennwand-Grundfläche (TGF) berechnete Fläche. Die 

Daten werden aus den Einreichunterlagen der Baubewilligungen herangezogen. 

 

  

4.5.7 Energieausweis 

Ein Energieausweis ist nicht vorhanden. 

4.5.8 Beschreibung des Zubehörs 

Im Wohnhauszubau ist im Erdgeschoss eine moderne Einbauküche mit Unter- und Oberschränken, 

Arbeitesflächen, Kühleinrichtungen und diversen E-Geräten als Zubehör vorhanden. Der Zeitwert des 

Zubehörs wird pauschal mit € 18.000,00 festgestellt. 

4.5.9 Beschreibung der Außenanlagen 

Das Grundstück ist im westichen Teil entlang der Mozartgasse sowie im Bereich der Einfahrten in die Garage 

bzw. in das Carport mit Aluzaunelementen eingefriedet. Im Bereich der Garage befindet sich ein  

Einfahrsschiebetor, die Zufahrt zum Carport ist offen. Die östlich des Wohnhauses liegenden Einfriedungen 

sind als einfache Holzlattenzäune ausgeführt.  
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Auf dem Grundstück befinden mehrere Kinderpielgeräte einige neu gepflanzte Bäume, sowie der 

Aussenenpool der Marke BWT, dieser ist nicht überdacht und wird über eine Wärmepumpe beheizt. Die 

Gehwege sowie die Terrasse sind mit Betonplatten befestigt. 

Die Verkehrsflächen sind asphaltiert. Der Wert der Außenanlage ist, ausgenommen die Aussenpoollanlage, 

als Pauschalwert in % der Herstellungskosten der baulichen Anlagen berücksichtigt.    
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5. Bewertungsmethodik 

5.1 Bewertungsgrundsätze 

Gemäß Auftrag soll dieses Gutachten den Verkehrswert der im Befund beschriebenen Liegenschaft 

bestimmen. Daher ist gem. § 2 LBG abzuleiten, dass alle den Verkehrswert beeinflussenden Parameter 

objektiv zu beurteilen sind, und Faktoren, wie z.B. besondere Vorliebe, Spekulationen oder sonstige 

ungewöhnliche und persönliche Verhältnisse nicht in der Betrachtung berücksichtigt werden dürfen.  

5.2 Auswahl des Verfahrens – Sachwertverfahren (in Verbindung mit dem 
Vergleichswertverfahren) 

Gem. § 7 LBG hat der Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Gem. ÖNORM B 1802 – 

Punkt 5.4. dient das Sachwertverfahren in erster Linie zur Ermittlung des Wertes bebauter Liegenschaften, 

wenn deren Eigennutzung im Vordergrund steht und die Wiederbeschaffungskosten für das Grundstück und 

der darauf befindlichen baulichen Anlagen für die in Betracht kommenden Kaufinteressenten von vorrangiger 

Bedeutung sind. Für die Ermittlung der unter Punkt 4. beschriebenen, bewertungsgegenständlichen 

Liegenschaft eignet sich daher das Sachwertverfahren im Sinne des § 6 LBG am besten und stellt daher im 

gegenständlichen Gutachten die zielführende Methode der Wertermittlung dar.  

Für die Ermittlung des Bodenwertes im Sachwertverfahren ist gemäß ÖNORM B 1802 Punkt 5.4.2 das 

Vergleichswertverfahren im Sinne des § 4 LBG anzuwenden und stellt daher im gegenständlichen Gutachten 

die zielführende Methode für die Ermittlung des Bodenwertes dar.  

  



Verkehrswertgutachten 
Exekutionssache: Ing. Daniel Delanoi                Bezirksgericht Judenburg GZ: 11 E 27/23d – 5    

 

Liegenschaft: Wohnhaus 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5             Seite 31 von 39 

 

6. Gutachten – unbelasteter Bodenwert der Liegenschaft 

6.1 Grundstücksbestand der Liegenschaft 

Die Liegenschaft besteht aus dem Grundstück 292/27 KG 65004 Dietersdorf mit einer Grundstücksfläche von  

731 m². 

6.2 Bodenwertermittlung mittels Vergleichswertverfahren 

Der Bodenwert wird mittels Vergleichswertverfahren ermittelt. Hierbei wird der Wert einer Sache durch 

Vergleich mit den tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen, sog. Vergleichswerte, ermittelt. 

Vergleichbare Sachen sind jene, welche hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit 

der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften sowie geänderte Marktverhältnisse 

sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. 

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum 

Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag 

vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des 

betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 

6.3 Vergleichstransaktionen 

Es wurden Vergleichstransaktionen von Grundstücken aus der Datenbank der Firma ZT Datenforum eGen, 

Graz, ausgewählt, die im Zeitraum von 2019 bis 2022 liegen und augenscheinlich im redlichen 

Geschäftsverkehr abgewickelt wurden. Es wurde darauf geachtet, dass sich die Vergleichsobjekte in 

räumlicher Nähe zum Bewertungsgrundstück befinden, und auch hinsichtlich der den Wert beeinflussenden 

Umstände weitgehend mit der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vergleichbar sind. Die 

Vergleichsobjekte sind im nachstehenden Übersichtsplan dargestellt. 
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6.3.1 Valorisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichstransaktionen 

Die Valorisierung der Verkaufspreise dient dazu, unterschiedliche Verkaufszeitpunkte auf den 

Bewertungsstichtag anzupassen. Die Kennzahlen werden aus Berechnungen (Regressionsanalyse) über den 

aktuellen Datenbestand von immonet ZT der letzten 5 Jahre ab Stichtag gewonnen. Demnach wird als 

Wertanpassung von einer marktüblichen, durchschnittlichen, jährlichen Veränderung von gerundet -3,4 % 

ausgegangen.  
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6.4 Bebauungsabschlag 

Der Bodenwert einer bebauten Liegenschaft leitet sich zunächst uneingeschränkt aus Vergleichswerten von 

unbebauten Liegenschaften ab. In einem zweiten Schritt wird untersucht, ob auf Grund der bestehenden 

Bebauung eine Mehr- oder Minderausnutzung der theoretisch vorgegebenen Nutzungsmöglichkeit vorliegt und 

ob zu erwarten ist, dass der Markt diese Abweichung reflektiert. 

Im bewertungsgegenständlichen Fall wird von einer optimalen Ausnutzung des Grundstückes ausgegangen, 

es wird deshalb kein Bebauungsabschlag vorgenommen.  

 

6.5 Verkehrswert des gebundenen Bodenwertes 

6.5.1 Bodenwert der Gesamtliegenschaft 

Der Grundstückswert für das als Bauland ausgewiesene Grundstücke 292/27 KG 65004 Dietersdorf mit einer 
Grundstücksfläche von 731 m² beträgt somit  60,00 pro m² (gerundet).  

 

 
 
Bei einer Grundstücksfläche von 731 m² ergibt sich daraus ein Bodenwert (Bauland) für die 

bewertungsgegenständliche Liegenschaft in der Höhe von € 43.860,00. 
  



Verkehrswertgutachten 
Exekutionssache: Ing. Daniel Delanoi                Bezirksgericht Judenburg GZ: 11 E 27/23d – 5    

 

Liegenschaft: Wohnhaus 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5             Seite 34 von 39 

 

7. Gutachten – Sachwert der baulichen Anlage und der Außenanlagen 
 

Der Sachwert einer baulichen Anlage errechnet sich aus der Zusammenzählung des Bauwertes und des 

Wertes von sonstigen Bestandteilen (Außenanlagen) sowie ggf. dem Zubehör der Sache. Von diesem Wert 

wird die technische und wirtschaftliche Wertminderung abgezogen. 

7.1 Bauwert des Gebäudes und der baulichen Anlagen 

7.1.1 Herstellungswert (Neubauwert) 

Der Herstellungswert oder Neubauwert ist jener fiktive Aufwand, der für die Neuerrichtung der baulichen 

Anlagen zum Bewertungsstichtag aufgewendet werden müsste. In der Bewertungswissenschaft wird dafür 

auch der Begriff „Gebäudenormalherstellungswert“ verwendet. Für die Bauwertermittlung sind die fiktiven 

Herstellungskosten zum Bewertungsstichtag, sowie die Bezugsgröße Flächen oder Rauminhalt eines 

Gebäudes maßgeblich.  

7.1.2 Ausstattungsbewertung und Qualitätsstandard 

Der Neubauwert der baulichen Anlagen ist aus den marktüblichen Herstellungskosten zum Bewertungsstichtag 

je Raum- oder Flächeneinheit durch Vervielfachung zu ermitteln. 

 

Berechnung der Neuherstellungskosten: 

unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Sachverständigenverbandes: 

 

 
 

Für das zu bewertende Wohngebäude erfolgt die Einstufung des Ausstattungsstandards mit  2,00. 



Verkehrswertgutachten 
Exekutionssache: Ing. Daniel Delanoi                Bezirksgericht Judenburg GZ: 11 E 27/23d – 5    

 

Liegenschaft: Wohnhaus 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5             Seite 35 von 39 

 

7.1.3 Wertanpassung der Herstellungskosten 

Der Baupreisindex gibt die Veränderungsrate der für den Endverbraucher relevanten Baupreise wieder und 

ermöglicht eine Valorisierung der Baukosten. 

 

 
 

Die Basisherstellkosten beziehen sich auf den Ausgangsindex für das 1. Quartal 2023 mit 132,4 Indexpunkten 

und sind auf den Bewertungsstichtag zu valorisieren. Der Baupreisindex beträgt zum Bewertungsstichtag im 

4. Quartal 2023 133,4 Indexpunkte, das entspricht einer Steigerung von 0,755 % gegenüber dem 

Ausgangsindex. 
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7.1.4 Alterswertminderung der baulichen Anlage 

Die Alterswertminderung wird gem. ÖNORM B 1802 Punkt 5.4.3.2 nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer 

zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlage bestimmt. Dabei kann, je nach Art der Nutzung und der 

Pflegeintensität sowie Alter der baulichen Anlagen von einer gleichmäßigen oder von einer altersmäßig 

zunehmenden oder abnehmenden Wertminderung ausgegangen werden.  In der Praxis hat sich in den letzten 

Jahren die lineare Wertminderung etabliert und somit wird auch im vorliegenden Fall eine lineare 

Alterswertminderung angewendet. 

7.1.5 Gesamtnutzungsdauer  

Die Gesamtnutzungsdauer ist die zu erwartende Zeitspanne die ein Gebäude vom Zeitpunkt der Errichtung, 

bei ordnungsgemäßer Instandhaltung, bis zum Ende seiner wirtschaftlichen Nutzbarkeit erreicht.  Gemäß 

einschlägiger Bewertungsliteratur kann man üblicherweise bei einem Ein- und Zweifamilienhaus in 

Massivbauweise von 80 Jahren Gesamtnutzungsdauer ausgehen. Im vorliegenden Fall wird von einer 

Gesamtnutzungsdauer von  80 Jahren ausgegangen. 

7.1.6 Alter und Restnutzungsdauer der baulichen Anlage 

Die Restnutzungsdauer gibt an, wie viele Jahre das Gebäude bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 

voraussichtlich noch wirtschaftlich vertretbar genutzt werden kann. Der Wohnhausaltbestand hat laut 

Baubewilligung das Baujahr 1951, die Sanierung erfolgte im Zuge der Errichtung des Zubaues im Jahr 2021. 

Diese Sanierung hat eine Auswirkung vom 85%, daraus ergibt sich fiktives Baujahr mit 2011. Der Zubau hat 

laut Baubewilligung das Baujahr 2021. Daraus ergibt sich zum Bewertungsstichtag eine Restnutzungsdauer 

von 76 Jahren. Die Restnutzungdauer für die Garage, das Carport und dem Aussenpool ist der Berechnung 

zu entnehmen. 

 

7.1.7 Herstellungskosten der Außenanlage 
 

Die Herstellkosten der Außenanlagen werden auf Grund der vorhandenen Ausstattung pauschal als 

Prozentsatz vom Herstellungswert des Gebäudes berechnet. Der Bauwert der Außenanlagen wird pauschal 

mit 3 % der Herstellungskosten des Gebäudes bewertet. 

7.1.8 Marktanpassung zur Ermittlung des Verkehrswertes 

Gemäß § 7 Abs. 1 LBG ist nach der rechnerischen Ermittlung des Wertbetrages aus dem Wertermittlungs-

verfahren eine Überprüfung der Marktverhältnisse und der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr 

durchzuführen und eine allfällige Korrektur vorzunehmen.  

 

Für die Wertermittlung der Liegenschaft sind allerdings auch noch zusätzliche Faktoren, die eine Reflexion des 

Marktes erwarten lassen, maßgeblich.  Gemäß § 7 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes ist eine 

"Nachkontrolle" anhand der Marktverhältnisse vorzunehmen. 

 

Marktanpassung im Sachwertverfahren in Anlehnung an den Sachverständigen TR Ing. Franz Kainz und der 

Veröffentlichung des Sachverständigenverband LV Steiermark / Kärnten: 
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Die Marktbeobachtung ergibt, dass aufgrund der Ausführung und Ausstattung, insbesondere aber auch der 

Kaufkraft in der Region der Bewertungsliegenschaft mit einem durchschnittlichen bis eingeschränkten 

Interessentenkreis zu rechnen sein wird. Es wird daher in Anlehnung an den Sachverständigen TR Ing. Franz 

Kainz und der Veröffentlichung des Sachverständigenverbandes Landesverband Steiermark/Kärnten im 

Sachwertverfahren eine Marktanpassung des Sachwertes in Höhe von -18 % vorgenommen. 
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8. Ergebnis der Liegenschaftsbewertung – Verkehrswert 

8.1 Ermittlung des unbelasteten Verkehrswertes der gesamten Liegenschaft  
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8.2 Zusammenfassung des Bewertungsergebnisses 

Nach sorgfältig recherchiertem und erstelltem Befund ergibt sich für die bewertungsgegenständliche 

Liegenschaft folgender Verkehrswert: 

 

Bewertungsgegenstand: Einfamilienwohnhaus mit Garage, Carport u. 

beheizbaren Aussenpool 

Liegenschaftsadresse: 8753 Fohnsdorf Mozartgasse 5 

Grundbuchsdaten: KG 65004 Dietersdorf EZ 130 

Grundstücksnummer: 292/27 

Grundstücksfläche: 731  m² 

Liegenschaftsanteil: BLNr. 6 ½-Anteil Ing. Daniel Delanoi  

Flächenwidmung: Reines Wohngebiet WR (0,2 – 0,4) 

Zufahrt zur Liegenschaft: Gemeindestraße 
 

 

 
 

Der Verkehrswert des gebundenen Bodenwertes versteht sich ohne Umsatzsteuer. Für den gesamten 

Bewertungsgegenstand kommen primär Käuferinteressenten in Frage, die im Sinne des 

Umsatzsteuergesetzes nicht als Unternehmer gelten und somit eine allenfalls in Rechnung gestellte 

Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer geltend machen können. Aus diesem Grund, handelt es sich bei den 

angegeben Werten um Bruttobeträge in Euro, somit inklusive nicht abziehbarer Umsatzsteuerbeträge 

(Vorsteuern) des Verkäufers. 

 

Der Verkehrswert definiert sich im Sinne des § 2 Abs. 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 als jener Preis, 

der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann. 

 

Judenburg, 16.02.2024 

 

 

Josef Suppan 
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